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Termine und Fristen für Prüfungsangelegenheiten – Wintersemester 2025/26 

 

 

Semester- und Vorlesungszeiten Wintersemester 

2025/26 

Semesterbeginn 01.10.2025 

erster Vorlesungstag 06.10.2025 

letzter Vorlesungstag vor Prüfungszeitraum 23.01.2026 

Semesterende 31.03.2026 
 

 

Termine und Fristen für Prüfungen im Wintersemester 2024/25 

Anmeldezeitraum 

Anmeldungen zu Prüfungen in der Prüfungsphase finden im angegebenen Zeit-

raum ausschließlich über myHAW statt. Nachmeldungen sind nicht möglich. 

06.10.25 – 11.01.26, 

23:59 Uhr 

veranstaltungsbegleitende Prüfungen (Hausarbeiten, Referat, Projekt, 

Portfolio) und Labore: An/Abmeldung ebenfalls nur über myHAW 

06.10.25 - 17.11.25, 

23:59 Uhr 

Prüfungsphase 

Einzeltermine und Raumplanung* siehe Schaukasten des Prüfungsausschusses 

im Studienbüro und auf den Internetseiten des Studienbüros 

26.01.26 - 14.02.26 

*
Termin- und Raumänderungen können bei den Prüfungsplänen aus wichtigem Grund erforderlich werden; die 

Bekanntgabe erfolgt jeweils unverzüglich (siehe Schaukasten/Internet). 
 

• Störungen bei der Anmeldung sind über einen Screenshot zu dokumentieren und dem Prü-

fungsamt unmittelbar und innerhalb der Frist per Email mitzuteilen. 
 

Hinweise zur An- und Abmeldung zu den Laboren und Prüfungen  

 

Für die Teilnahme an Laboren und Prüfungen besteht eine Anmeldepflicht. Die Anmeldung erfolgt 

im Anmeldezeitraum rechtsverbindlich über myHAW. 

 

Studierende, die sich nicht zu einer Prüfung angemeldet haben, können an der entsprechenden Prü-

fung nicht teilnehmen. Studierende, die sich nicht zu einem Labor angemeldet haben, können kein 

Labortestat erhalten. Eine Nachmeldung über die Lehrenden ist in beiden Fällen nicht möglich. 

 

Studierende, die an einer angemeldeten Prüfung nicht teilnehmen möchten, können sich bis spätes-

tens zwei Tage (48h) vor der Prüfung über myHAW abmelden. 

 

Angemeldete Studierende erhalten bei Nichterscheinen zur Prüfung die Bewertung 5,0. Im Krank-

heitsfall ist spätestens 3 Werktage nach der Prüfung eine ärztlich bescheinigte Krankmeldung im 

Prüfungsamt einzureichen, nur dann wird der Eintrag entfernt. 
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Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 


